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Anerkennung von Einrichtungen der 
Weiterbildung nach dem Bremischen 
Weiterbildungsgesetz

Die Anerkennung nach dem Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) 
entspricht einem Gütesiegel, das Einrichtungen der Weiterbildung auf Antrag und bei 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen führen dürfen.

Basisinformationen

Die Anerkennung dient der Sicherung und Erhöhung der Qualität der Weiterbildung nach 
dem Bremischen Weiterbildungsgesetz und steht insofern auch im Sinne des 
Verbraucherschutzes. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag bei der zuständigen Stelle.

Voraussetzungen

Die vom Land geforderten und von den Einrichtungen zu erfüllenden Kriterien sind im 
Weiterbildungsgesetz sowie in der Durchführungsverordnung geregelt. 
Die Kriterien beziehen sich auf rechtliche, wirtschaftliche, organisatorische, räumliche, 
sachliche, teilnehmerorientierte sowie fachspezifische Rahmenbedingungen, 
insbesondere bezogen auf die aufgabenspezifischen Qualifikationen und einer 
kontinuierlichen Weiterbildung des hauptberuflichen und nebenberuflichen pädagogischen 
Personals. Ein wesentlicher Bestandteil der Anerkennung ist der Nachweis angemessener 
Qualitätsstandards. Die Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen muss durch ein vom 
Antragsteller einzureichendes unabhängiges Gutachten bestätigt werden.

Ablauf

Die Anerkennung einer Einrichtung der Weiterbildung nach dem WBG ist schriftlich und in 
deutscher Sprache bei der zuständigen Stelle zu beantragen.  
Die regelmäßige Überprüfung der Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen bei 
anerkannten Einrichtungen der Weiterbildung erfolgt innerhalb von 4 Jahren. Bei 
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erstmaligen Verfahren zur Wiederanerkennung erfolgt die Überprüfung der Erfüllung der 
Anerkennungsvoraussetzungen innerhalb von 3 Jahren.

Benötigte Unterlagen
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Zuständige Stellen

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 23 - Allgemeine, 
berufliche und politische Weiterbildung, außerschulische 
Berufsbildung, Lehrkräftebildung

+49 421 361 10289
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen
Website
referat23@bildung.bremen.de

Gebühren / Kosten

Die Antragsbearbeitung erfolgt kostenfrei. Der antragstellenden Einrichtung können 
Kosten durch die Erfüllung der Anerkennungsvoraussetzungen sowie deren Bestätigung 
durch einen unabhängigen Gutachter entstehen. Diese werden vom Senator für Kinder 
und Bildung nicht erstattet.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Antragsfristen für die Anerkennung einer Einrichtung nach dem WBG bestehen nicht.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitungsdauer ist abhängig von der Komplexität des Antrags.

Rechtsgrundlagen
Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (Weiterbildungsgesetz - WBG)
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Weiterbildung im Lande Bremen

Aktualisiert am 29.04.2026

https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-kinder-und-bildung/der-senator-fuer-kinder-und-bildung-referat-23-allgemeine-berufliche-und-politische-weiterbildung-ausserschulische-berufsbildung-lehrkraeftebildung-11907
http://www.bildung.bremen.de
mailto:referat23@bildung.bremen.de
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/gesetz-ueber-die-weiterbildung-im-lande-bremen-weiterbildungsgesetz-wbg-vom-18-juni-1996-296713?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-zur-durchfuehrung-des-gesetzes-ueber-die-weiterbildung-im-lande-bremen-vom-19-dezember-2011-187384?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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